Stadt Braunschweig 16-01734

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Neufassung der Satzung uber die Erhebung von Ablosebetragen fiir
notwendige Einstellplatze von Kraftfahrzeugen
(Einstellplatzablosesatzung)

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 13.04.2016
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Bauausschuss (Vorberatung) 17.05.2016 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 24.05.2016 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.06.2016 o]
Beschluss:

,Die Neufassung der Einstellplatzablosesatzung wird in der als Anlage 1 beigefiigten
Fassung beschlossen.”

Sachverhalt:

Begriindung:

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Ziffer 5 NKomVG. Im Sinne
dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei dieser Vorlage um einen Satzungsbeschluss,
fur den der Rat zustandig ist.

Die zurzeit giiltige Satzung Uber die Erhebung von Ablésebetragen fir notwendige
Einstellplatze von Kraftfahrzeugen wurde vom Rat am 11. Dezember 2001 beschlossen und
zuletzt mit der 2. Anderungssatzung vom 17. November 2009 geéndert.

Anlass fur die Neufassung ist die veranderte Rechtslage fir die Voraussetzungen fiir die
Abldsung von Einstellplatzen durch die Niedersachsische Bauordnung (NBauO) vom 3. April
2012, die mit Wirkung vom 1. November 2012 in Kraft getreten ist.

Die NBauO in ihrer vorherigen Fassung sah in § 47 a Abs.1 vor, dass notwendige
Einstellplatze nur abgelést werden durften, wenn sie nicht oder nur unter aulRergewdhnlichen
Schwierigkeiten entsprechend den Anforderungen des 6ffentlichen Baurechts hergestellt
werden konnten. Diese Voraussetzungen enthalt die NBauO 2012 nicht mehr.

Da der Rat die Einstellplatzablésesatzung vor der Gesetzesanderung beschlossen und
demgemal den seit dem 1. November 2012 eréffneten nunmehr weitergehenden
Ermessensspielraum nicht in seine Entscheidung einbezogen hat, ist die Satzung seit
diesem Datum rechtswidrig. Sie ist deshalb in Kenntnis der gednderten Rechtslage des § 47
Abs. 5 NBauO neu zu beschlie3en.



Diese Tragweite wurde bislang nicht erkannt, zumal auch keine vor Gericht angefochtenen
Falle vorlagen. Da die Stadt jedoch auch in den nicht vor Gericht angefochtenen Fallen zu
rechtmafigem Handeln verpflichtet ist, muss sie die Satzung der neuen Rechtslage
anpassen.

Um Rechtssicherheit auch fiir den Zeitraum 2012 bis heute zu erhalten, soll diese
Neufassung der Einstellplatzablésesatzung riickwirkend zum 1. November 2012 in Kraft
treten.

In Auslibung des durch die NBauO eingerdumten Ermessens sind die Regelungen des § 2
Abs. 1 der alten Satzung unverandert in die Neufassung Ubernommen, damit die Stadt ihre
stadtebaulichen Interessen, u. a. bei der Stralenplanung, wahren kann und stadtebauliche
Lenkungsmaoglichkeiten bei der Aufnahme des ruhenden Verkehrs im 6ffentlichen
Strallenraum behalt. Die Abldsung der Stellplatzpflicht soll daher wie bisher nur im
Ausnahmefall zugelassen werden.

Die beschlossenen Ablésebetrage und Abldsungszonen in § 2 Abs. 2 bis 4 und § 3 bleiben
ebenfalls unverandert.

Die Regelungen ber den Abgabenschuldner (§ 4), die Sicherheitsleistung (§ 5) und die
Falligkeit (§ 6) entfallen in der Neufassung, da diese nur Wiederholungen der gesetzlichen
Vorgaben der NBauO darstellen.

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich durch die Neufassung nicht.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Neufassung der Einstellplatzabldsesatzung

Anlage 2: Anlage ,Zone | zur Einstellplatzablésesatzung (unverandert)
Anlage 3: Synopse



Anlage 1

Satzung Uber die Erhebung von Abldsebetragen fir notwendige Einstellplatze von
Kraftfahrzeugen vom 21. Juni 2016 (Einstellplatzabldsesatzung)

Aufgrund des § 10 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der
Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch 8§ 4 des
Gesetzes vom 12. November 2015 (Nds. GVBI. S. 311), in Verbindung mit § 47 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46),
zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBI. S. 206), hat der
Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 21. Juni 2016 folgende Satzung
beschlossen:

81
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Satzung umfasst das gesamte Gebiet der Stadt Braunschweig.

§2
Gegenstand

Kdnnen notwendige Einstellplatze nicht oder nur unter auf3ergewdhnlichen Schwierigkeiten
entsprechend den Anforderungen des offentlichen Baurechts hergestellt werden, so kann die
Stadt ausnahmsweise zulassen, dass die Herstellung des Einstellplatzes durch die Zahlung
eines Geldbetrages (Abldsebetrag) an sie ersetzt wird.

§3
Ablosebetrage

(1) Der Ablosebetrag fiir jeden nicht geschaffenen notwendigen Einstellplatz wird fur die Zone |
auf 5.000,00 Euro, fiur die Zone Il auf 3.750,00 Euro und fir Zone 11l auf 2.500,00 Euro
festgesetzt.

(2) Sind Einstellplatze fur ausschlie3liche Wohnnutzung nachzuweisen, betragt der Ablose-
betrag je Einstellplatz in Zone | 3.750,00 Euro, in Zone |l 2.800,00 Euro und in Zone llI
1.850,00 Euro.

(3) Sind Einstellplatze fur AuRensitzplatze nachzuweisen, betragt der Ablésebetrag je Ein-
stellplatz in Zone | 2.000,00 Euro, in Zone |l 1.500,00 Euro und in Zone 111 1.000,00 Euro.

8§84
Ablésungszonen

Zone | umfasst den Innenstadtbereich gemafR dem beiliegenden Plan (Anlage), der Bestandteil
dieser Satzung ist.

Zone Il umfasst den Bereich innerhalb der Okerumflutgraben mit Ausnahme der Zone I.
Zone lll umfasst das lbrige Stadtgebiet.

85
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt riickwirkend zum 1. November 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung
Uber die Erhebung von Ablésebetragen fir notwendige Einstellplatze von Kraftfahrzeugen vom
11. Dezember 2001 (Amtsblatt fur die Stadt Braunschweig Nr. 27 vom 27. Dezember 2001

1



S. 175) in der Fassung der 2. Anderungssatzung vom 17. November 2009 (Amtsblatt fur die
Stadt Braunschweig Nr. 14 vom 27. November 2009 S. 45) aul3er Kraft.

Stadt Braunschweig

Der Oberbirgermeister
l. V.

Leuer
Stadtbaurat

Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.
Braunschweig, den 21. Juni 2016
Stadt Braunschweig

Der Oberburgermeister
[ V.

Leuer
Stadtbaurat
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Anlage 2

Einstellplatzablésesatzung
-alte Fassung-

Einstellplatzablésesatzung
-neue Fassung-

Begrindung

Satzung Uber die Erhebung von Abldsebetragen fir
notwendige Einstellplatze von Kraftfahrzeugen vom
11. Dezember 2001 in der Fassung der
2. Anderungssatzung vom 17. November 2009

Satzung Uber die Erhebung von Ablésebetragen fir
notwendige Einstellplatze von Kraftfahrzeugen vom
21. Juni 2016 (Einstellplatzablésesatzung)

Aufgrund des § 6 der Niederséchsischen
Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.
August 1996 (Nds. GVBI. S. 382), zuletzt geéndert
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 20. November
2001 (Nds. GVBI. S. 701) in Verbindung mit § 47 a
der Niederséachsischen Bauordnung (NBauO) in der

Fassung vom 13. Juli 1995 (Nds. GVB. S. 199),
zuletzt geandert durch Artikel 18 des Gesetzes vom
20. November 2001 (Nds. GVBI. S. 701), hat der
Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am
11. Dezember 2001 folgende Satzung beschlossen:

Aufgrund des § 10 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der
Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S.

576), zuletzt geandert durch § 4 des Gesetzes vom

12. November 2015 (Nds. GVBI. S. 311), in

Verbindung mit § 47 der Niederséchsischen
Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April

2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geédndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds.
GVBI. S. 206), hat der Rat der Stadt Braunschweig
in seiner Sitzung am 21. Juni 2016 folgende
Satzung beschlossen:

81 81
Geltungsbereich Geltungsbereich - unverandert -
Der Geltungsbereich der Satzung umfasst das Der Geltungsbereich der Satzung umfasst das
gesamte Gebiet der Stadt Braunschweig. gesamte Gebiet der Stadt Braunschweig.
§2 §2
Gegenstand Gegenstand
(1) Kénnen notwendige Einstellplatze nicht oder nur | Kénnen notwendige Einstellplatze nicht oder nur Zu 8§ 2:

unter aul3ergewohnlichen Schwierigkeiten
entsprechend den Anforderungen des
offentlichen Baurechts hergestellt werden, so
kann die Stadt ausnahmsweise zulassen, dass
die Herstellung des Einstellplatzes durch die
Zahlung eines Geldbetrag (Ablésebetrag) an
sie ersetzt wird.

unter aulRergewohnlichen Schwierigkeiten
entsprechend den Anforderungen des o6ffentlichen
Baurechts hergestellt werden, so kann die Stadt
ausnahmsweise zulassen, dass die Herstellung des
Einstellplatzes durch die Zahlung eines
Geldbetrages (Ablésebetrag) an sie ersetzt wird.

Der bisherige § 2 Abs. 1 wird zu § 2.

§ 47 Abs. 5 NBauO vom 3. April 2012 legt keine
Voraussetzungen an das Bauvorhaben im Falle
einer Abldsung wie der ,alte* § 47 a NBauO vom
13. Juli 1995 (,Kénnen notwendige Einstellplatze
nicht oder nur unter aul3ergewdhnlichen
Schwierigkeiten entsprechend den Anforderungen




(2) Der Ablosebetrag fur jeden nicht geschaffenen
notwendigen Einstellplatz wird fur die Zone | auf
5.000,00 Euro, fur die Zone Il auf 3.750,00 Euro
und fur Zone 1l auf 2.500,00 Euro festgesetzt.

(3) Soweit Einstellplatze fur ausschliel3liche
Wohnnutzung nachzuweisen sind, betragt der
Ablosebetrag je Einstellplatz in Zone | 3.750,00
Euro, in Zone I 2.800,00 Euro und in Zone llI
1.850,00 Euro.

(4) Soweit Einstellplatze fur AulRensitzplatze
nachzuweisen sind, betragt der Ablosebetrag je
Einstellplatz in Zone 1 2.000,00 Euro, in Zone ||
1.500,00 Euro und in Zone 111 1.000,00 Euro.

§3
Ablosebetrage

(1) Der Ablosebetrag fur jeden nicht geschaffenen
notwendigen Einstellplatz wird fur die Zone | auf
5.000,00 Euro, fur die Zone Il auf 3.750,00 Euro
und fur Zone 1l auf 2.500,00 Euro festgesetzt.

(2) Sind Einstellplatze fur ausschlie3liche
Wohnnutzung nachzuweisen, betragt der
Ablosebetrag je Einstellplatz in Zone | 3.750,00
Euro, in Zone 1l 2.800,00 Euro und in Zone 111
1.850,00 Euro.

(3) Sind Einstellplatze fur AuBensitzplatze
nachzuweisen, betragt der Ablésebetrag je
Einstellplatz in Zone | 2.000,00 Euro, in Zone Il
1.500,00 Euro und in Zone 111 1.000,00 Euro.

des o6ffentlichen Baurechts hergestellt’) fest. Nach
der neuen Regelung in der NBauO stimmt
entweder die Stadt dem Antrag des Bauherrn im
Einzelfall zu oder die grundséatzliche Zustimmung
zur Abldsung seitens der Stadt gilt als gegeben,
wenn eine Ablésesatzung die Hohe der Abldse-
betrage regelt. Die Stadt kann ohne explizite
Regelung in diesen Fallen die Ablésung nicht
ablehnen und die Herstellung der notwendigen
Einstellplatze vom Bauherrn verlangen. Ihr wird
damit die stadtebaulichen Lenkungsmadglichkeiten
entzogen. Damit die Stadt weiterhin ihre stadte-
baulichen Interessen wahren kann, wird daher die
»alte“ Regelung Uber das Vorliegen von aul3er-
gewohnlichen Schwierigkeiten in § 2 Abs. 1
aufgenommen.

zu 8§ 3 Abs. 1 bis 3:
Der bisherige § 2 Abs. 2 bis 4 wird zu § 3 Abs. 1 bis
3. Inhaltlich bleibt die Regelung unverandert.

83
Ablésungszonen

Zone | umfasst den Innenstadtbereich gemar dem
beiliegenden Plan (Anlage 1), der Bestandteil
dieser Satzung ist.

§4
Abldsungszonen

Zone | umfasst den Innenstadtbereich gemar dem
beiliegenden Plan (Anlage-1), der Bestandteil
dieser Satzung ist.

Der bisherige § 3 wird ohne grundsétzliche
Veranderungen an den Zonen zu 8§ 4. Lediglich bei
Zone Ill wird der unnétige Zusatz ,einschliellich der
Ortsteile” gestrichen.




Zone |l umfasst den Bereich innerhalb der
Okerumflutgraben mit Ausnahme der Zone |.

Zone Il umfasst das lbrige Stadtgebiet
einschlieBlich der Ortsteile.

Zone |l umfasst den Bereich innerhalb der
Okerumflutgraben mit Ausnahme der Zone |.

Zone Il umfasst das lbrige Stadtgebiet.

84
Abgabeschuldner

(1) Schuldner des Abldsebetrages ist
1. der Bauherr,
2. der Eigentimer,
3. der Erbbauberechtigte und
4. wer die tatsachliche Gewalt uber das
Grundstiick oder die bauliche Anlage austibt.

(2) Mehrere Abgabeschuldner haften als
Gesamtschuldner.

§ 4 wird ersatzlos gestrichen. Wer Abgaben-
schuldner ist, wird bereits in § 47 Abs. 5 Satz 2
bzw. § 56 NBauO geregelt

§5
Sicherheitsleistung

Wird die Leistung eines Ablésebetrages im Sinne
von § 2 zugelassen, so kann die Erteilung der
Baugenehmigung von einer Sicherheitsleistung in
Hohe des zu zahlenden Abldsebetrages abhéngig
gemacht werden.

8 5 wird ersatzlos gestrichen. Die Sicherheits-
leistung wird bereits in 8§ 47 Abs. 5 Satz 3 NBauO
geregelt.

§6
Falligkeit

Der Ablosebetrag wird fallig mit der
Ingebrauchnahme des Bauvorhabens.

8§ 6 wird ersatzlos gestrichen. Die Falligkeit des
Abldsebetrages wird bereits in § 47 Abs. 5 Satz 2
NBauO geregelt.

87
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung tGber die Erhebung von
Abldsebetragen fir notwendige Einstellplatze von
Kraftfahrzeugen vom 29. Oktober 1974 (Amtsblatt
fur die Stadt Braunschweig Nr. 10 vom

85
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt rickwirkend zum

1. November 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung Uber die Erhebung von Abldsebetragen fir
notwendige Einstellplatze von Kraftfahrzeugen vom
11. Dezember 2001 (Amtsblatt fir die Stadt

Der bisherige § 7 wird zu 8§ 5.

Seit dem In-Kraft-Treten (1. November 2012) der
NBauO vom 3. April 2012 ist die Abldsesatzung
vom 11. Dezember 2001 in der Fassung der

2. Anderungssatzung vom 17. November 2009
rechtswidrig hinsichtlich der Regelung in § 2 Abs. 1,

3




11. November 1974 S. 36) in der Fassung der 3.
Anderungssatzung vom 10. Dezember 1996
(Amtsblatt fir die Stadt Braunschweig Nr. 10 vom
23. Dezember 1996 S.41 aulRer Kraft.

Braunschweig Nr. 27 vom 27. Dezember 2001 S.
175) in der Fassung der 2. Anderungssatzung vom
17. November 2009 (Amtsblatt fir die Stadt Braun-
schweig Nr. 14 vom 27. November 2009 S. 45)
auBBer Kraft.

da diese Regelung ohne das dem Rat neu
zustehende Ermessen beschlossen wurde. Um
Rechtssicherheit auch fiir den Zeitraum 2012 bis
heute zu erhalten, wird daher die Riickwirkung der
Satzung angeordnet. Eine Schlechterstellung der
Bauherren erfolgt dadurch nicht.

Stadt Braunschweig

(S)

Dr. Hoffmann
Oberbirgermeister

Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.

Braunschweig, den 14. Dezember 2001

Dr. Hoffmann
Oberbirgermeister

Stadt Braunschweig
Der Oberblrgermeister
I. V.

Leuer
Stadtbaurat

Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.

Braunschweig, den 21. Juni 2016
Stadt Braunschweig
Der Oberbiurgermeister
I. V.

Leuer
Stadtbaurat




	Vorlage
	Anlage  1 Einstellplatzablösesatzung Neufassung
	Anlage  2 Anlage Zone I zur Anlage 1 der Vorlage
	Anlage  3 Einstellplatzablösesatzung Synopse 14_3_2016

